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GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Business Metropole Ruhr GmbH 

Am Thyssenhaus 1-3 1 45128 Essen 

Herrn 
Vorsitzenden des Ausschusses für Europa und 
Internationales des Landtags NRW 
Elmar Brockes MdL 
- per E-Mail an anhoerung@landtag.nrw.de -

Essen, 02.12.2020 

Stellungnahme: 
Partizipation an EU-Programmen sicherstellen, 
hier: Schriftliche Anhörung von Sachverständigen - A 06 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Brockes, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) ist die regionale Wirtschafts-· 
förderung für die 53 Kommunen der Metropole Ruhr und einhundertpro
zentige Tochtergesellschaft des Regionalverbands Ruhr (RVR). 

Regionale Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik wird in wesentlichen 
Teilen durch EU-Programme ermöglicht. Zu nennen ist hier insbesondere 
der„Europäische Fonds für regionale Entwic klung" (EFRE). In der zu Ende 
gehenden Förderperiode gelang es durch eine gemeinsame Kraft
anstregung der Kommunen in der Metropole Ruhr und ihrer Wirtschafts
förderungen gemeinsam mit der BMR, eine Vielzahl von Projekten zur 
Strukturentwicklung durchzuführen. Zu nennen sind hier beispielsweise 
Projekte zur Flächenentwicklung wie das „Gewerbliche Flächenmanage
ment Ruhr- Phase V" und das als deutscher Sieger für den „European En
terprise Promotion Award 2020" nominierte Umweltwirtschaftsprojekt 
„Greentech.Ruhr" sowie Vorhaben zur Stärkung von Gründerinnen und 
Gründern und technologiegetriebenen Start-Ups. Die BMR konnte acht 
Projekte im zwei Aufrufen des Regio.NRW (die m it EU-Mitteln kofinanziert 
wurden) platzieren und so Fördermittel in Höhe von rund 3.665.000 € 
(davon rund 2.430.000 € EU-Mittel) akquirieren. 

Ohne die entsprechenden Aufrufe und Wettbewerbe im EFRE, d ie einen 
Großteil der Finanzierung der Projekte sichergestellt haben, wären diese 
Projekte nicht realisiert worden. Grund dafür ist die außerordentlich an
gespannte Situation der kommunalen Haushalte in der Metropole Ruhr, 
die sich auch mittelbar auf die haushalterische Lage des kommunalen Um
lageverbands RVR sowie seiner Tochtergesellschaft BMR auswirkt. 

Allein das Erbringen des Eigenanteils in Höhe von in der Regel 20 % der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, im nördlichen Ruhrgebiet 
ausnahmsweise 10%, stellt die BMR sowie die Kommunen, mit denen Pro-
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jekte gemeinsam durchgeführt werden, schon jetzt vor Schwierigkeiten, 
auch weil Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung nicht zu den 
kommunalen Plichtaufgaben gehören. 

Vor dem geschi ldert en Hintergrund sollte zumindest die Höhe des zu er
bringenden Eigenantei ls nicht steigen, weil dann mit erheblichen nega
tiven Effekten zu rechnen wäre und v iele Vorhaben nicht mehr rea lisierbar 
wären. Etliche Projekte könnten voraussichtlich nicht weitergeführt oder 
neu begonnen werden, auch und insbesondere wei l die Kommunen an
gesichts der Covid-19-Pandemie auf viele Jahre finanziell noch stärker 
gefordert sein werden, als sie es bislang schon waren. 

Zudem ist zu konstatieren, dass d ie bei den zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben unterstellten Aufwendungen schon heute zu niedrig 
angesetzt sind. Insbesondere die notwendigen Verwaltungskosten für die 
Abwicklung der Projekte sind aufgrund der zahlreichen Berichtspflichten 
und weiterer kumulierender Vorschriften der EU und des Landes höher als 
die Gemeinkostenpauschale von 15 % bzw. 25 % der zuwendungsfähigen 
Personalaufwendungen. 

Unzureichend in ihrer Höhe sind zudem die Sätze der zuwendungsfähigen 
Personalkosten. 
Die Pauscha len für Personalausgaben im Geltungsbereich der EFRE
Rahmenrichtlinie unterscheiden v ier Leistungsgruppen. 
Die Pauschale für „herausgehobene" Fachkräfte, die bei Projektmanagern 
mit Hochschulabschluss akzeptiert wird, ist nur bei der Besetzung der 
Stellen mit Berufsanfängern auskömml ich. Dies führt bei der Besetzung 
mit erfahrenem Personal und einer entsprechenden höheren TVöD-Stufe 
zu finanziellen nichtförderfähigen Mehraufwendungen. 
Die höhere Pauschale für „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in lei
tender Stellung" wird nur bei Beschäftigten gewährt, d ie in größeren Füh
rungsbereichen Dispositions- und Führungsaufgaben wahrnehmen. Der in 
Projekten regelmäßig relevante Grad des Erfahrungswissens und der 
fachlichen Spezialisierung genügt nur in Kombination mit Leitungs- und 
Weisungsfunktionen gegenüber einer Anzahl von Mitarbeitenden für eine 
Einstufung in dieser Leistungsgruppe. Dies geht an der Anforderungen 
von Projektarbeit und zeitgemäßer regionaler Wirtschaftsförderung 
vorbei. 
Da für eine erfolgreiche Projektarbeit d ie Stel len mit fachlich qualifizierten, 
berufserfahrenen Personal m it einer entsprechenden TVöD
Eingruppierung besetzt werden, treten auch hier finanzielle nichtförder
fähige Mehraufwendungen auf. 

Vor diesem Hintergrund sol lte sichergestel lt werden, dass 
Eigenanteile keinesfalls steigen und 
Verwaltungsaufwand entweder gesenkt oder die Gemein
kostenzuwendungen erhöht werden 
eine funktionale Persona lkostenkostenzuwendung erfolgt. 

l iehen Grüßen 
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